
  
  

 

 
  

  
  

  
  

 
    

    
 

  
 

  

    

        
  

   
   

        
  

    
     
  

          

 
 

          
 

   
    

      
       

   

Deutscher Bundestag Drucksache 19/23682 
19. Wahlperiode 27.10.2020 

Antrag 
der Abgeordneten Thomas Hacker, Katja Suding, Renata Alt, Jens Beeck, 
Mario Brandenburg (Südpfalz), Sandra Bubendorfer-Licht, Dr. Marco 
Buschmann, Britta Katharina Dassler, Christian Dürr, Hartmut Ebbing, 
Dr. Marcus Faber, Otto Fricke, Thomas Hacker, Reginald Hanke, Peter Heidt, 
Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, Torsten Herbst, Katja Hessel, 
Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Dr. Marcel Klinge, Daniela Kluckert, Pascal 
Kober, Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Dr. h. c. Thomas Sattelberger, 
Dr. Wieland Schinnenburg, Dr. Hermann Otto Solms, Gerald Ullrich, Nicole 
Westig und der Fraktion der FDP 

Spiele und Spieleautoren würdigen – Rechtliche und vergütungsrechtliche 
Rahmenbedingungen verbessern 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Spiele vermitteln seit jeher Werte, verschaffen Gemeinschaftsgefühl, sorgen für Ent-
schleunigung und bringen den Menschen Lebensfreude. Spiele – ob analog oder digital 
– sind als Kulturgut anerkannt; sie haben aber – nicht nur als vielfältig genutztes Bil-
dungsmedium – eine oft unterschätzte gesellschaftliche Relevanz. Umso erstaunlicher 
ist es, dass gerade die traditionellen – analogen – Spiele ihren digitalen Pendants in 
Punkto kulturelle Anerkennung und Wertschätzung in einigen Teilen hinterherlaufen. 
An fehlender Marktdurchdringung oder Relevanz kann es nicht liegen – gerade Brett-, 
Würfel- und Kartenspiele verzeichnen eine hohe Beliebtheit und sind als Vertreter der 
analogen Spiele ein wichtiger Teil eines relevanten Wirtschaftsfaktors. 
Der Umsatz mit analogen Spielen ist im Zeitraum 2010 bis 2018 von 450 Mio. Euro 
auf 550 Mio. Euro gewachsen (https://de.statista.com/infografik/19743/umsatz-mit-
digitalen-spielen-und-gesellschaftsspielen-in-deutschland/). Deutsche Spiele sind da-
bei national wie international erfolgreich. Die hohe Exportquote von 66 Prozent unter-
streicht die Internationalität und Anerkennung der deutschen Spiele weltweit. Die 
Vielzahl jährlich neu erscheinender – analoger – Spiele (ca. 1.200) unterstreicht die 
Innovationskraft der Branche und des Kulturstandortes Deutschland. Spiele erfreuen 
sich andauernd hoher Beliebtheit und das über alle Altersgruppen hinweg. Lediglich 
13 Prozent der Bevölkerung spielen keine Spiele. Auf Basis dieser Erfolgsgeschichte 
ist es nicht verwunderlich, dass derzeit um die 130 Spieleverlage in Deutschland exis-
tieren. Ausgangspunkt dieser florierenden Branche ist jedoch der Kreative. Der Spiele-
autor entwirft traditionelle – analoge – Spiele und repräsentiert daher den Gegenent-
wurf zum Gamesdesigner, welcher wiederum digitale Spiele entwirft. 

https://de.statista.com/infografik/19743/umsatz-mit
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Spiele sind wie Bücher Teil eines ganzheitlichen Kulturauftrages und haben einen fes-
ten Platz in der Gesellschaft. So werden vermehrt analoge Spiele in Buchhandlungen 
verkauft oder in Bibliotheken ausgeliehen. Die Zugänglichkeit von öffentlichen Bibli-
otheken ermöglicht dabei die Teilhabe der Gesamtbevölkerung auch an diesem Kultur-
und Bildungsschatz. Nicht nur die Spiele verdienen Würdigung, sondern auch deren 
Autoren, welche durch ihre Kreativität die Spielelandschaft permanent bereichern und 
weiterentwickeln. Entscheidend ist jedoch, dass Spieleautoren für in den Bibliotheken 
genutzte Spiele angemessen vergütet werden. Eine umfassende digitale Basis zur Er-
fassung, Archivierung, Autorenabrechnung, Auswertung, Ausbildung und Forschung 
existiert bislang nicht, obwohl die lückenlose Sammlung, dauerhafte Archivierung und 
bibliografische Verzeichnung aller deutschen und deutschsprachigen Publikationen 
die vornehmliche Aufgabe der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) ist. Die DNB 
steht somit sinnbildlich für das deutsche Kulturgut. Gleichwohl erfüllt die Datenerfas-
sung durch die DNB auch eine monetäre Aufgabe, da sie die Grundlage für die Aus-
schüttungen der Bibliothekstantieme der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) 
bildet. Zudem fordert der Deutsche Kulturrat bereits seit dem Jahr 2015 eine Auf-
nahme der analogen Spiele in den Sammlungskatalog der DNB (www.spieleautoren-
zunft.de/files/public/Nachrichten-News/DKR%2015%2006%2024%20%20Analoge 
%20Spiele%20in%20den%20Sammlungskatalog%20der%20DNB%20aufnehmen. 
pdf). 
Aufgrund der Tatsache, dass analoge Spiele aktuell vom Sammlungsauftrag der DNB 
ausgeschlossen sind und andere bundesweite Bestandsverzeichnisse nicht existieren, 
wird den Spieleautoren und Spieleverlagen ein Rechtsanspruch auf die Bibliotheks-
tantieme verwehrt. Diese Regelungslücke erscheint insbesondere im Angesicht des 
§ 3 DNBG planwidrig und gehört schnellstmöglich geschlossen. Schließlich bilden die 
in Schriftform verkörperlichten Spielregeln den geistigen Kern analoger Spiele und 
sind als Sprachwerke Büchern und vergleichbaren Publikationen gleichzustellen. Dies 
ist umso wichtiger, da die aktuelle Melde- und Datenbasis für nichtdigitale Spiele mehr 
als lückenhaft und fragmentiert ist und kein Pendant zum Verzeichnis lieferbarer Bü-
cher (VLB) besteht. 
Eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist mehr als notwendig. Gerade 
die Corona-Krise hat aufgezeigt wie prekär die Vergütung und damit verbundene Le-
benssituation vieler Kreativer ist. Die Sicherheit einer regelmäßigen und planbaren 
Ausschüttung durch die VG Wort ist anzustreben, um die gerechte Ausschüttungspra-
xis und Vergleichbarkeit zu anderen urheber- und leistungsschutzrechtlichen Werken 
herzustellen. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1. darauf hinzuwirken, dass eine einheitliche Datenbasis für das Kulturgut Brett-
und Kartenspiel geschaffen wird; 

2. darauf hinzuwirken, dass eine Kompatibilität und Interoperabilität der zu schaf-
fenden Datenbasis mit der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) oder anderen 
bundesweiten Bestandsverzeichnissen wie dem Verzeichnis lieferbarer Bücher 
(VLB) hergestellt wird; 

3. darauf hinzuwirken, dass wirksame und praktikable Lösungen gefunden werden, 
um Spieleautoren den nach § 27 UrhG begründeten Rechtsanspruch auf die Bib-
liothekstantieme zu gewähren; 

4. zu prüfen, inwieweit Umfang und Höhe der jährlichen von Bund und Ländern 
getragenen Vergütungssummen zur Abgeltung der Bibliothekstantieme gemäß 
§ 27 Abs. 2 UrhG angepasst werden müssten; 

http://www.spieleautorenzunft.de/files/public/Nachrichten-News/DKR%2015%2006%2024%20%20Analoge
http://www.spieleautorenzunft.de/files/public/Nachrichten-News/DKR%2015%2006%2024%20%20Analoge
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5. hierfür entweder die Sammelrichtlinien der DNB und die Pflichtabgabeverord-
nung entsprechend anzupassen, um analoge Spiele in den Sammlungskatalog der 
DNB aufzunehmen oder alternative gleichwertige Lösungen wie zum Beispiel 
über das VLB zu finden; 

6. bei einer Umsetzung über die DNB die weiteren Aufgaben in den Haushaltspla-
nungen zu berücksichtigen und im Rahmen der zu Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel den Etat entsprechend anzupassen. 

Berlin, den 27. Oktober 2020 

Christian Lindner und Fraktion 
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